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§ 1c EisbG Integrierte
Eisenbahnunternehmen

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.01.2022

Integrierte Eisenbahnunternehmen sind Eisenbahnunternehmen, die sowohl Eisenbahninfrastrukturunternehmen als

auch Eisenbahnverkehrsunternehmen sind. Bei einem solchen Eisenbahnunternehmen beziehen sich die in diesem

Bundesgesetz

1. für Eisenbahninfrastrukturunternehmen statuierten Rechte und P ichten auf die Funktion des

Eisenbahnunternehmens als Eisenbahninfrastrukturunternehmen und die

2. für Eisenbahnverkehrsunternehmen statuierten Rechte und P ichten auf die Funktion des

Eisenbahnunternehmens als Eisenbahnverkehrsunternehmen.
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